
Bürgermeisterwahl 28.06.2026 - Endgültiges Ergebnis  

Gemeinde 68005 Büchel 

Erfassungsstand   1   Stimmbezirk 
   

Wahlberechtigte 179   (ohne Wahlschein: 174 / mit Wahlschein: 5) 

Wähler 107  

Wahlbeteiligung 59,8 %  

Ungültige Stimmen 4  

Gültige Stimmen 103  

 

 

Ehrenamtlich 

 
 
Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf folgenden 
Bewerber: 
Steinicke, Michael 
 
 

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Sömmerda, Bahnhofstraße 9, 99610 
Sömmerda wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder 
der Thüringer Kommunalwahlordnung anfechten. Die schriftliche Erklärung ist vom 
Anfechtenden persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen und im Original einzureichen. 
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die 
nach der Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht 
mehr berücksichtigt werden. 
 
 
 
 



Bekanntmachungsvermerk: 
 
Diese Bekanntmachung wurde ausschließlich durch eine elektronische Ausgabe öffentlich 
bekanntgemacht, indem sie auf der Internetseite  
 

https://www.vg-kindelbrueck.de/buerger-verwaltung/verwaltung/bekanntmachungen-
zu-kommunalwahlen/gemeinde-buechel/  
 

bereitgestellt und der Bereitstellungstag (02.07.2026) angegeben wurde.  
 
02.07.2026  im Auftrag, Wahlleiter Th. Grubert 
 


